
7.7.4 Ausnahmen

Gem Art 18 Abs 2 DS-RL können die EU-Mitglied- und EWR-Vertragsstaaten unter

denselben Voraussetzungen wie für die Erleichterungen der Meldepflicht Ausnahmen davon

vorsehen. 199

In der DS-GVOstellt sich die Frage nach einer Ausnahme von der generellen Melde-

pflicht einer Datenverarbeitung nicht mehr, da sie nur in den Fällen zum Tragen kommt, dass

die Aufsichtsbehörde um die Übermittlung des Verzeichnisses der Datenverarbeitungen an-

fragt bzw eine Datenschutz-Folgeabschätzung hinsichtlich einer geplanten Datenverarbeitung

ein hohes Risiko für eine Verletzung der persönlichen Rechte und Freiheiten der betroffenen

Person zum Ergebnis hat. Art 30 Abs 5 DS-GVOenthält jedoch Ausnahmen von der Führung

eines Verarbeitungsverzeichnisses an sich: Das grundsätzlich verpflichtete Unternehmen

muss weniger als 250 Mitarbeiter haben!^^; die Datenverarbeitung , darf kein Risiko für die

Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen bergen*!??? , was eine sehr unprázise und

schwammige Formulierung darstellt, da Datenverarbeitungen als Eingriffe in das Grundrecht

auf Datenschutz bzw in die Persónlichkeitsrechte stets ein Risiko für die Rechte und Freihei-

ten mit sich bringen; daher ist diese Wortfolge wohl so zu interpretieren, dass damit ein Risiko

der Verletzung dieser Rechte und Freiheiten gemeintist!^*?; die (spezifische'?^) Datenverar-

1055 wobei unklar ist, bis zu welchem Ausmaßbeitung darf nicht nur gelegentlich erfolgen

eine Verarbeitung „gelegentlich“ ist; hier dürfte die Regelmäßigkeit der Verarbeitung ent-

scheidend sein, zB im Rahmen einer regelmäßigen Erfassung der Arbeitszeiten oder einer in

regelmäßigen Abständen erfolgenden Aktualisierung von Kundendaten!®°°; besondere Daten-

kategorien, dh besonders schützenswerte und strafverfolgungsbezogene Daten dürfen eben-

falls nicht Gegenstand der Verarbeitung sein. Diese Voraussetzungen müssen kumulativ er-

füllt sein, damit von der Ausnahme der Meldepflicht Gebrauch gemacht werden kann, da

 

209 S dazu die Ausführungenin Kapitel7.7.2.
1051 Deren Bescháftigungsgradist dabeiirrelevant, da sie unabhàngig davon grundsätzlich Zugriff auf die Daten
haben kónnen; vgl Selk in Knyrim, Datenschutz-Grundverordnung, 184.

1052 Selk in Knyrim, Datenschutz-Grundverordnung, 184.
1053 Vg] Selk in Knyrim, Datenschutz-Grundverordnung, 185.
1054 S hierzu den Wortlaut, der von einer einzelnen Verarbeitung und nicht von Verarbeitungen als Kollektiv

spricht; dazu auch Selk in Knyrim, Datenschutz-Grundverordnung, 185.

1055 Dies ist in der deutschen Fassung der VO unglücklich formuliert, da aus dieser abgeleitet werden kónnte,
dass eine Verarbeitung, die regelmáfiig erfolgt, nicht in das Verzeichnis aufgenommen werden müsste; der eng-

lische Text ist diesbezüglich eindeutiger und klarer.

1056 Vg] Selk in Knyrim, Datenschutz-Grundverordnung, 186 mit weiteren Beispielen.
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